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Die Aufhebung des adeligen Benediktinerinnen-
stiites Holzen.

(Aeschildert nach den Akten des fürstlich Hohenzollern’sehen
Archiıves ın digmaringen und der gräflich Treuberg’schen Reg1-

fratur ıIn Holzen
vyvon J..Traber‚ Bibliothekar Cassiangum in Donauwörth.

Zu den vielen Klöstern, welche Anfange des Jahr-
hunderts von der Säkularisation betroffen wurden, gehört aqauch
das adelige Benediktinerinnenstift ZU hl Johannes dem 'T’äufer
1m Holze oder Holzen,!) das 1159 der Marschalk Marquard
VO  w} Donnersberg gestiftet hatte Der Reichsdeputations-Haupt-schluß VO November 1802, VO KReichstage an SCNOMMEN

25 Februar 1803 und VO Kaiser ratınziert März
desselben Jahres, bestimmte In 10, Absatz 2, daß der Hürst
VON Hohenzollern-Sigmaringen für die infolge des Lünerviller
Friedens In den Niederlanden und Belgien verlorenen Herrschaften
und Domänen alg Entschädigung dıe Herrschaft Glatt, die Klöster
Inzigkofen, Klosterhbeuren (Kloster Beuron) und Holzheım (Holzen)
zugewlesen erhalte.

Die damals mıt geistlichen Besitzungen entschädigten welt-
lıchen Fürsten warieten die Annahme und Bestätigung des Reichs-
deputations-Hauptschlusses nıcht ab, sondern nahmen schon vorher
VOLQ den ihnen zugedachten Entschädigungen Besitz. Auch der
Fürst Anton Aloys VOoONR Hohenzollern-Sigmaringen wandte S1C  n

des Klosters ZJolzen schon Oktober 18092 mıt ach-
folgendem Schreiben den Kurfürsten Max Joseph VOL Bayern
„Unter denjenigen KEntschädigungsgegenständen, welche meinem
fürstlichen Hause zugetheilt SInNd, efindet sich auch das miıttel-
bare Frauenkloster Holzheim, welches In dem Territorialumfangedes Hochstiftes Augsburg gelegen ist und daher Kuer eife. Landes:-
hoheiıt untergeben ist. Da ıch durch das Beispiel meıiner übrigen
Reichs-Mitstände und die Aufforderung der königlıch Preußischen
(+esandtschaft hei der Reichsfriedens-Deputation bestimmt bın, AA

vorläufig provisorischer Besıtznahme eıne ivyılkommission ach
Holzheim abzuordnen, halte ich miıich verpflichtet, Kuer eic
hlerüber die gegenwärtige gehorsamste Anzeılge machen, sofort
hiebei angelegenst bıtten, daß melınem abzuordnenden «ommi1s8sär
dıe offene Einsicht 1ın das gesamte Klostervermögen un dıe Aus
übung der iıhm hienach obliegenden Verpflichtungen ungehindert
möge verstiattet werden.“

e Stunde nordwestlich VoOxh AA Nordendorf, Linie
Augsburg— Donauwörth.
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Zwel Jage spätér, Oktober, richtete der .Fürst auch:

An dıe Abtissin e1INn Schreiben der vorzunehmenden pro v1-sorıschen Ziyilbesitznahme ihres Stiftes und sprach hierbei die
Krwartung AUS, daß dem „abzuordnenden 1yılkommissär die
offene KEıinsicht In alle Von ıhm abzufordernden Kechnungen und
Urkunden, sofort die unerschwerte Vornahme der ıhm obliegendenGeschäftsverhandlungen gestatte werde.“

Mit völliger Krgebung In das Schieksal auUntworfietie dieAbtissin dem KHürsten
„Die öffentlichen Nachrichten und vorzüglıch das huldvollste

Handschreiben Euer Hochfürtlichen Durchlaucht VO dieß
haben die Dunkelheit, die bıs daher über das künftige Schicksal
des mMIr vertrauten Klosters gyeschwebt hat, endlich aufgehelletund alle jene bange Besorgnisse zerstreuet, welche meın un
meıiner Konventualinnen (Gemüther über ihr künft1&Zes Wohl beängstiget hatten.

Die Vorsehung hat 8Ss verfügt und ist och Irost
für uns alle, daß WIr das se1t Jahrhunderten besessene Fıgenthumdieses adelıchen Stiftes einem solchen Hürsten un Kegenten AUS-
antworten därfen, dessen Ruf VON Weisheit, Gerechtigkeit un!
höchster Milde alle Nachrichten künftiger Kegentschaft schon
lange ZUIN VOFräauUsSs ereılt hatte

Ieh un meın Konvent werden nıcht entstehen, dem gynädigstabzuordnenden Herren Kommissair Jene Hochachtung erwelsen,diıe ıhm iın Kraft selnes hohen Auftrages gebührt und miıt JenerOffenheit In allem Werke gehen, die den höchsten W ünschen
Kuer Hochfürstlichen Durchlaucht sıcher entsprechen wırd.

Dadurch allein hoffe iıch un meın Konvent jene höchste Huld
und (Anade verdienen, die WIr unNns ın Hıinsıcht unNnserer übrigenLebenstäge und eines 1ın Höchstdero Vater- Händen lıegendenSchicksals wünschen und unterthänigst fußfälligst erflehen.

Ich empfehle miıch un die Frauen Sam allen übrigen An-
gehörigen dieses Stiftes YAN a} ferneren höchsten Hulden und
Gnaden und mildväterlichster Behandlun9y die iıch In tiefsterEhrfurcht ersterbe

Euer Hochfürstlichen Durchlaucht
unferthänigst gehorsamste

Maria Hıldegardis, F'reimn Vvon Gise,
Abtiıssın.“®

Kloster St. Johann ZU Holz 1 Weinmonate 1802

Am gleichen JTage seizte jedoch die Abtissin die fürst-
bıischöfliche kKeglerung Dillingen VO  5 dem fürstlichen Noti-
tikationsschreiben ın Kenntnis un fügte die Anfrage hinzu, W1@
S16 sıch be1 der angekündigten provisorischen Besitznahme be-
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nehmen "hahe. Die Keglerung antworietie hlerauf: „Nachdem
seiten Kayserl. Majestät und des Reichs über das Reichsfriedens-
Entschädigungswesen noch keine definıtıve Entscheidung erfolget,
som1t auch noch ungewiß ist, ob IS be1 den VOUO den medilren-
den Mächten Nne  e entworfenen Entschädigungsplan Se1N unabänder-
lıches Verbleiben haben dörfte“, solle die Krau Abtissın Z WAar

den abzuordnenden Kommıiıssär mıt der gebührenden Achtung
empfangen un behandeln, gleichwohl „Aaber dıe prov1so-
rische Civil Besitznahme des ihr anvertrauten Klosters his
dem VO Kaiser und Reich ın der Reichsfriedens-Entschädigungs-
Sache erwäar stehenden Final-Aufschluß nıcht prote-
stieren“, sondern auch alle dem türst|. Hochstifte bher das K loster
zustehenden (+erechtsame ausdrücklich verwahren.1)

Am D Oktober j1eß die Dillingische.Kegierung sämtlichen
dem Hochstift inkorporierten oder zugewandten Stiften und
Klöstern den Auftrag zugehen, dıie „voreiligen Besıtz-
Krgreifungen feierlichst protestieren, solche auf keine 1sSe

gyestattien un dıe allenfalls angeschlagene t’atente wieder ab
zunehmen“, erners „allen un jeden, dıe sich die Ergreifung
eines derlei Besıitzes melden würden, eröffnen, daß s1e ın den
Besıtz der ıhnen zugedachten Rechten, (+üter und Eıinkünften
gyesetzt werden sollten, sobald der Augenblick der. Zaivil
Besıtznahme gekommen se1Nn werde. “ Die Ursache ZU dıesem
Auftrage WAar, daß „Von der Kurpfalz-Bayrıschen ZUE provisorisch-
mılitärischen Besetzung der Indemnisations-Lande in Schwaben
verurdneten Zivıl-Kommission“ Z die fürstbischöfliche Kegierung
das Ansuchen gestellt wurde, „alle derlel vorhabliche Besıitz-
KErgreifungen noch ZUT Zeıt nıcht VAN gestiatien und unter der
feierliehsten Protestazıon ©  b der and AI weısen. “

In dem Entschädigungsplane wurde hbekanntliec dem Kur
fürsten VO Pfalzbavern das Hochstift Augsburg zugeWlesen und
dıe bayerische Keglerung vertrat HUL, w1e AaUS der Antwort des
Kurfürsten Maxıimilıan Joseph A den Fürsten VON Hohenzollern-
Digmaringen VO Oktober hervorgeht, die Anschauung, „daß,
solange e1in ZUTE Indemnität bestimmtes Land nıcht ın den 1V1
Besıtz des Haupt-Erwerbers gekommen“ sel, „Parcellen desselben,
besonders WenNnNn S1e mediat sind, von einem Neben Acquırenten
nıcht wohl Occuplert werden können.“ Maxıimilian Joseph aD
hierbei dem Hürsten die Versicherung:: „Sobald die unseren] Kur-
hause ausgewlesenen 1demniıtäten dasselbe übergehen, es eıne
nserer angelegentlichsten Sorgen SCYM wiırd, Denenselben das ınede stehende Kloster überantworten.“

ht dıe entfernte Ab-Der. Fürst erwiderte darauf, daß C N1C
Extrakt 4AUS dem O frAtesProloK6l vom kt 180
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<icht habe, den landesherrlichen Gerechtsamen auf irgend e1ne
else nahe A treten, sondern daß er sıch vielmehr denselben

el der wirklichen Besitzergreifung unverweigert unterwerfen
werde. Nur eıne verlässige Kenntnıs des esammten Kloster-
vermögens und selner KErträgnisse erlangen un! hienach
erfolgenden Falles die künftige Verwaltung bestimmen können,
hatte ich mich veranlaßt geglaubt, einen meıner Räthe nach
Holzheım abordnen ZU MÜSSeN, welcher AUS den Verwaltungs-
rechnungen einen KErtragsentwurf gebildet und durch eine ZECNAUE
Verzeichnung der gesamten Besiıtzungen siıch 1ın dıe nähere Kenntniß
der Eınkünfite und (Jefälle yesetzt hätte.“ Der Fürst WIeS auf
das Beispiel des Markgrafen VOon Baden und des Hürsten von
Thurn und T’axıs hın, welche In den ihnen zugewlesenen Mediat-
OTrten nıcht ıne provisorısche Ertragsberechnung, sondern
selbst die Anschlagung öffentliıcher Patente verfügt hätten, ohne
ırgendwıe gehindert werden. emgemä bıttet der } ürst,

Vermeidung aller künftigen Verwaltungsnachteile eine VOT-

läufge Kenntnıs des Entschädigungsobjektes erlangen können,
seinem abzuordnenden Kommissär dıe freje Übung der ıhm VOLI-

gezeichneten Verhandlungen gestatten.
Gleichzeitig berichtete aber dıe sigmarıng1ische Regierung

ber diese Hinderung der Besitznahme dem Komitialgesandten,
Hreiherrn VO  b Schmitz-Grollenburg, In Regensburg mıt dem Kır-
suchen, ach Maßgabe der beigefügten Erklärungen sıch mıiıt der
kurbayerıschen Subdelegations-Gesandtschaft in näheres Einver-
nehmen setzen, SOWI1e den gewichtigen Belstand nd dıe
Unterstützung der kgl preußischen (+esandtschaft erbiıtten.

Am November machte ferners der Hürst auch dem Kur-
fürsten von Trier un Fürstbischofe [0301 Augsburg, Clemens
Wenzeslaus, Anzeige der bevorstehenden Zivilbesitz-
nahme des Klosters Holzen, aber der letztere Wlr gyleichfalls der
Meınung, dieselbe könne nıcht eher stattfinden, „DIS das Reichs-
Entschädigungs ‚Wesen VvoNn Kaiser unyd Reich gesetzlıch Sanct10-nıert se1N werde.“* 1

Durch dıe Stellungnahme des Kurfürsten VOL Bayern Wäar
die sigmaringische khkegierung genötigt, behutsam vorzugehen.
Der von  ıhr abgeordnete Kommissär, Hof: und kegıerungsrat
Karl Honorat VO Huber, IN erst In der zweıten Hälfte des
Monates November VO Sigmarıngen ab In der Nov..
demselben VOIMN Fürsten erteilten Vollmacht WAar die Besıtz-
nahme des Klosters auf den 23 Nor angesetzt und der Kürst
machte hievon der Abtissın mıiıttelst Schreiben VO. T Nor Mıt

Schreiben en Fürsten VO. Nor V1802.
Das Konzept hlezu ist bereits VOo 2 Okt. datıert

» Stud:  1en und Mitteilungen.« 1906 D
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teılung. Kır sprach darın zugleich das Vertrauen AUS, daß der
Voxn ıhm hbeorderte Kommissär das übertragene Geschäft selıner
(des irsten „vollen Zufriedenheit ausführen, hıerbey sorgfältig
—A  ene Unannehmlichkeiten beselıtigen werde, welche bey einem
auffallenden Wechsel der  Dinge unvermeidlich sind.“

ach se1iner Abreiıise VOI SDigmaringen machte Huber
nächst 1ın Im Halt, daselbst mıift dem bayerischen (+e2neral-
Landeskommissär für Schwaben, dem Freiherrn W ılhelm VO

Hertling, ın Verhandlungen trefen. Er berichtete arüber 2000}

2 Nov., abends Uhr, nach Digmarıngen :
„Diesen Augenblick komme ich VO Herrn VON Hertling

zurück. Derselbe hat auf meıne Anzeige erwıdert: VON seinem
Churfürsten SCYy ad Smo e1n Antwortschreıiben dahın ergansch,
INa  - wünsche un verftiraue Sr Hochfürstl. Durchlaucht,
Höchstdieselbe werden ın das FErauenstift Holzheim Jange keine
Ciyılkommıssıon abordnen, bıs nıicht von khurfürstlicher Seıte der
wirkliche (Sviılbesitz ergriffen und die Unterthanen des Stiftes VO  -

Landeshoheitswegen In Pflichten S4 Diesen n aß'
nehmungen habe UVettingen- W allerstein W6ESC Kreuz ın Donau-
wörth und St Mang 1n Füßen vollkommen beigepflichtet und
Nan erwarte VO  - uUuNnserer Seıte dasselbe. Es SCY bereıts das Khur-
fürstliche Mılıtär angewlesen un die keglerung ın Dillingen
aufgefordert, sorgfältig ZzU verhüten, daß VON dem Stifte keine
nachtheilige Distraktionen oder Veräußerungen vorgenomm
werden. uch ürge auf des Khurfürsten Wort und se1ine
eigene Ehre, daß uns Kloster Holzheim gewıiß und ohne alle
Diffikultäten eingehändigt werde. Nur erfordere die unstreıtig dem
Khurfürsten zustehende Landeshoheit über die Stiftischen Unter-
thanen, daß dasselbe nıcht anderst, als durch eıne khurfürstliche
Kommissıon uNls gelange. I)a 1C. dem Herrn VO  > Hertling
dagegen bemerkte, daß ich mıt der Civilbesitzergreifung Jange
zuwarten wolle, bıs diese VO  w einer khurfürstlichen Kommissıon
über das Hochstift Augsburg VOTrSCNOMMEN werde ınd daß 1
mich einstweılen auf diıe provisorische Besitznahme 1n dem Maß
beschränken wolle, w1e selbe durch iıh mittelst Abforderung der
Rechnungen hbereits vorgekehrt SCYV, erwiederte mMI1r derselbe:
erwarte stündlich den urıjer AUS München, welcher dıe Civil:
besitznahme ihm auftrage, überdieß seye dem Mılıtär der Befehl
gegeben, zeiınen sigymaringischen Komissär nach Holzheim passıeren

lassen. Diesen Befehl zönne und dürfe wl ohne Anfrage nıcht
zurücknehmen und ehe hierüber eine Entschließung erfolgen könne,
werde dıe Civiılbesitznahme bereits vorgekehrt Se1N, el zumahl
nıcht mehr nöthig habe, W16 ıhm aufgetragen SCY, eine Estafette

dıe sigmaringische Kegierung abzuschicken, e1Ne Kommission
ZUr Vornahme des Civiılbesitzes abzuverlangen. Ich bın daher
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MI1 ihm übereingekommen, heute die Estafette AUS München
nıcht eintrıfft MOrScN ach Dillıngen abzugehen und einsweilen
bei e1Nem Bruder abzuwarten, den Dopfer und B'rıtz aber
sogleıch ach Holzheim abzuschicken.“ Im weljtere mMe1In Huber

SCcCINeEIN Schreiben, daß „allerdings ust hätte, die Bedrohung
miı1% der Milıtärgewalt auf dıe Probe Setzen, aber Hinsicht
auf dıe künitigen Beziehungen mıt Kurbayern, hält doch
„weder für klug och räthlich offenen Krıieg anzufangen,

zumahl hbel bestimmten, auf Wort und hre gegebenen
Versicherung das Hochfürstliche Interesse keiner (+efährde 2a.UuS-

gEesEizt ist.
Huber benützte Ne unfreiwillige Muße Dillingen

näheren Erkundigungen ber das Stift Holzen und sandte über
dasselbe D Nov „Allgemeine Notizen“ MI1 Nachträglichen
Bemerkungen nach Sigmaringen, welchen über den Personal-
stand des Klosters berichtet: „Das FErauenkloster Holzheim zählt
gegenwärtig mıt Einschluß der Abtissın Frauen I Schwestern.
Unter den Ersteren ist die F'rau Anselma (Freiun) VO W elden'?2)
durcheINe anhaltende Krankheıt dem 'Tode SAaNZ ahe und die
Hrauen Johanna Baptista un: Scholastika haben die Profession
nıcht abgelegt. Die wirkliche Anzahl der Stiftsindivyviduen begreift
daher D Personen, unfier welchen Eıne. den Zeitpunkt der Besıtz-
erlangung aum erreichen wıird und die beıden Letzteren e1iIiNe

willkürliche, durch esondere Vebereinkunft bestimmende
Pension erwarten IN USSCNH, falls dıe Beschlüsse der Deputatıon auf
S1C nıcht wollen angewendet werden.“ eıters verbreıtet sich
Huber über dıe Beamten des Stiftes, dessen Kinkünfte, Besitzungen,

konomlie, Gebäude, dıe Steuerverhältnisse. das Jagdrecht, den
Zehentbezug und die Gerichtsbarkeit, auf welche Dinge WITL al

och zurückkommen werden.
An demselben Tage, d  C Huber „Notizen“ nach S1IgyMma-

rinSsen abgehen leß, traf dortselbst VO Freiherrn VOR Hertling
PSI Kstafette die Anzeige CIN, daß „DE. Kurfürstliche Durchlaucht
VvoNn Bayern gnädigst beschließen geruhet, die nunmehr VOTLI-
zunehmende (MivilBesıtznahme zugleich m1 dem Hochfürstlichen
Hohenzollern-Sigymaringischen Deputirten gemeinschaftlich VOL-
nehmen lassen“ ınd ”  daß der kurbayerische Besitznahms-
Commissär den dieses Kloster Holzen eintreffen und
diesem Lag mıt dem jenselıtigen Commissär, ach Maßgabe der
beydseltigen Gerechtsame un ach des Erstern Handen
habenden Instruetion ZU Civil-Besitznahme schreiten werde.

Thaddäus VO.  - uber, Hof- nd Reglerungsrat hbei der fürstbischöfl.
Regierung.

Geb, S Maı 1713, Professin Sept 1732, gest. Aug. 1809
5*
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Als Kommissär wurde bayrıscherseits.der Hofrat Nıc. Reiber,
Pflegsverwalter Wiıttislingen, bevollmächtigt und ıhm auf-
getragen, ”  den November Kloster Holzen einzutreffen,
daselbst VOINN dem Kloster und sämt!,. dessen Besitzungen
landesherrlichen Namen Besıtz nehmen, sogleich die VOL-
handenen Kloster Beamten nach beiliegender Euıdesformel VeTr-

pflichten, den Abwesenden dıeselbe zuzuschicken, VO.  a} allen aber
die untersekKriebenen Eıdesformeln einzufordern und ZU Kur
fürstlıchen Keglerung Dıillıngen einzusenden Kerners wird
111 der Vollmacht verfügt

„Die Besıtznahms-Patente sind sowohl den loster-
gebäuden, qale allen übrigen diesem Stifte gehörıgen Ort-
schaften affıgieren ZU Jassen, der obbenannte (jommiıssaıre hat
daher den nunmehr verpflichteten Beamten die nöthige Anzahl
der Patente mıtzuteijlen und sowohl durch die Geıistlichen VO  >
der Kanzel als durch die Gerichtsdiener der versammelten
(+emeilnde publicieren und erklären lassen VUeber die 2
sehehene Publieation at derselbe Documenta INSINUatLONIS VO  -

jeder DorfsGemeinde, welche VONO dem Dorfsführer r6SV. Obmann
und ZWCY ((emeindsgliedern unterschreiben sınd, abzufordern
und die Keglerung Dillıngen einzusenden.

Hierauf hat den HohenzollernSigmaringischen Abgeordneten
Besıitz aller grundherrlichen Rechte mit der damıt verbundenen

liımıtierten n]ıedern (Aerichtsbarkeit ZU seftzen un ihm die VOTI-
zuladende: Unterthanen durch Handschlag als ihrem NEeEUECN Grund
herren einzupflichten.

Veber dieses Commi1iss1ions- Geschäft besonders ber dıe Im
mittierung des Fürstl. Hohenzollern-Dlgmarıngischen Abgeordneten

alle grundherrliche Rechten un dıe limiıtierte nı]ıedere (+erichts-
barkeıt den Besitzungen des bisher zugewandten Klosters
Holzen hat der Commissaıre C111 ZENAUES Protokoll AU verfassen
un solches VO  — dem Hohenzollern-Sigmarıngischen Abgeordneten
unterzeiıchnen assen.

Der kurfürst! Commissalıre hat diesem Abgeordneten alle
Verhandlungen gyestatten, welche derselbe nöthig hat um die
grundherrlichen Einkünfte kennen ZU lernen, 190001 Z  — deren baldigen
Besitz gelangen und annn daher ach Vollziehung der ihm
oben erteilten Aufträge wıeder zurückkehren. A

Die von Baron ertling nach Sigmarıngen erstattefie Anzeıge
wurde VO  ; dort aus wılıeder PEr KExstafette den Hotfifrat Huber
ach Dillingen befördert, S1e Nov ıntraf.

In Dillingen Wäar inzwischen Baron VOLN Lerchenfeld der
Eı enschaft kurbayerischen Abgeordneten ZU. Besitznahme
des Hochstiftes Augsburg angekommen, den Huber das Ver-
Jangen stellte, ihm dıe Instruktion des kurfürstlichen Kommissärs
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miıtzütenuen, worauf er dıe höfliche. aber ausweıichende Antwort
erhielt, daß es bei den vielen behindernden Arbeiten nıcht möglıchsel, diesem Verlangen Au entsprechen un: möge sıch destfalls
miıt dem Hofrat Reiber ın unmittelbares enehmen SsSefzen. Huber
argwöhnte nıcht mıt Unrecht, daß INa  — mıt dieser Erklärungeinstweilen einer Protestation entgehen wolle

Die beiden Kommissäre reisten 1U  > Dienstag, den
November In der Frühe VODO Dillingen C  €  1b und ers nach der

Ankunft ın Holzen teıjlte der kurbayerische Kommissär seine
Vollmacht dem Hofrate Huber abschriftlich mıt Dem letzteren
blieb nıchts anderes übrig, alg sıch In die Umstände fügenund den bayerischen Kommissär gewähren ZU Jassen. Der letztere
1eß zunächst das landesherrliche besitznahmspatent das
Klostertor, SOWI1e 1n den ZzZUMN loster gehörigen Ortschaften
schlagen und zugleich der Pfarrgeistlichkeit ZULE öffentlichen
Publizierung hinausgeben. Sodann wurden alle Klosteruntertanen
auf den nächsten Jag (L Dez ) ach Holzen erutfen. Dort 1a8
mMan iıhnen das genannte Patent _ VOTr, worauf der bayerischeKommissär den Klosterpfleger, C V  —-

eidigte. Auf Verlangen Hubers wurde der Klosterpfleger dann
VO  a] dem Stifte seiner Pflicehten entlassen und dem sıgmarıngzischenKommissär überantwortet, der ıhm das Handgelübde abnahm und
ıh ıIn seinem Amte provisorisch bestätigte. Hierauf wurden die
anwesenden Klosteruntertanen VO  — „Landesherrschaftswegen“gewlesen, „den vormahlıgen Blıd der Treue durch einen Hand-
schlag dem sıgmarıngischen Kommissär ZU erNnNeuern Namens
der Abwesenden mu ßte eın alter Mann den Handschlag entrichten.
Hofrat Huber berichtet ber diese Szene : „ S ist mMIr
Xanz unmöglıch, die große kKührung schildern, mıt weleher
der Pfleger des Stiftes die Entlassung seInes bısherigen Dienst-
verbandes empfieng, W16 herzlich und InNIS die Klosterunterthanen
Vo  [a elıner uten und wohlwollenden Herrschaft sıch Tenntien un
WIe mıiıt männlıchem Muthe die vorzügliche Priorin des Stiftes
S1e alle der bısherigen Pfliehten entlheß. Ich war bel diesemAuftritte tıef bewegt, da ich viele ungekünstelte Beweise elıner
beneidenswerthen LIreue und Anhänglichkeit gesehen habe.“

ber die sämtlıchen Akte, welche be1 der Besitznahme des
Klosters vor sıch. oIngen, wurde e1n yemeinschaftliches Protokaoll
aufgenommen und dasselbe VON beiden Kommissären unterzeichnet.
Hofrat Huber übergab sodann dem bayerischen Kommissär e1n
Promemoria, worın C der VON Bayern beanspruchtenHoheitsrechte Verwahrung einlegte bezüglıch derjenigen Rechte
und Freiheiten, „wWelche dem Stifte durch eıne Art Autonomieoder eine besondere Immunität In Rücksicht einzelner Besitzungenoder SoNS unter dem bısherigen Verbande zugestanden sind. “



290

Huber erhob insbesondere auch Eifis‘prüch die be] der
Besitzeinweisung ZUINH erstenmale vorgeNOMmMENE landezsfürstliche
Beeidigung des Stiftsbeamten ınd die Anheftung landesfürstlicher
Patente, SOWI1e, daß „dem Stifte und dessen nunmehrigen Inhaber

einen unbestrittenen Besitzstand eine limıtierte nıedere
Gerichtsbarkeıt eINZIS zugestanden“ werde, weshalb Huber sich
vorbehielt, „dıe gerechten AÄnsprüche und dıe wohlerworbenen
Gerechtsame des Hochfürstl. Hauses 1n eıner ausführlichen Dar-
stellung geziemend vorzulegen und auUszuweisen.“ „Diese Ver-
wahrung“, bemerkt Huber 1n seinem Berichte, „1St das eiNZIYE
trauriıge Mıttel, das höhere Gewalt dem schwächeren Teile
übrig bleibt. (

In dem AD SCZOSENCH Berichte verbreıtet sıch Hüber auch
och über das Kloster, 1n dem schreıbt: großentheils NeuY  Die (+ebäude des Klosters Sind gyut un
erbaut un mıt einer schönen Aussıicht bereichert. Nur die Eın
richtung ist klösterlich schlecht und der Tisch kaum meılınen
mäßigen Bedürfnissen thuend.

Die F'rau Abtissın des Stiftes, Hildegard VON Guse, ist, eıne
ältlıche Frau,1) die miıt dem Alter auch seıne Beschwerden Lrägt
und bel einem mittelmäßigen Verstande den echsel der inge
hart empfindet. Sie wurde bısher vorzüglich durch eine einsichts-
volle Priorin unterstützt, dıe 65 allerdings erdiente, die Krste

Se1IN.
So sehr ich ın das Lob dieser ausgezeichneten Frau ein-

stımme, S besorge ich allerdings, daß sie ın meıne Verhandlungen
eın wesentliches Hindernis bringe, da s1e mı1t einer besonderen
Klugheit alle Entdeckung hinwegzuräumen versteht.

berhaupt erschweret sıch meın (Geschäft durch die fatalenKonnexionen, welche ich hier antreffe.
Unter diese gehöret vorzüglıch der Herr EeICAHtvater aus

Ottobeuren,3, vormals meın Lehrgr un lJange als P;‘ior der Vor-
Z meılnes Vaters.“

Neben dem Beichtvater hıe as Kloster noch einen Kaplan
für die Seelsorge ber die ım Klosterbezirke wohnenden Unter..
anen „Außerdem sınd Stiftsdienerschait“, meldet Huber,
„kaum e1N pPäaar alte Männer und e1n einzıger dem ode naher
Pensionist vorhanden‚ weil die Schwestern, da das Kloster keine

Geb 21 Okt 1746, DrOTesein 21, arz  “ 1773, ZUr Äbtissin erwähltDez, 1799,

fessın Julı 1787
2) Columba VON Merl AauUS INs.ttenberé ın ‘fi rol, geb x L Aug 1764, Pro-

$) Gregor ilber, geb /AN Salzbhurg 11 Sept.k 1757, Profeß 21. Okt14076, Priester Sept. LST:
Letzterer wWäar Oberamtmanp des Reichsstiftes Ottobeuren.
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]a 0sUE hat, die häuslicehen Arbeiten bisher verrichtet haben
Nicht einmal e1n Amtsschreiber, der künftig unentbehrlich wird,
ar bısher angestellt.“

So lange der bayer Kommissär in Holzen weilte, unterlıeß
Hofrat Huber jede Amtshandlung, um, Ww1e ın einem Schreiben

den Yürsten sich äußerte, der bayerıschen Kommission keinen
Anlaß geben, In seıne Verrichtungen auf irgend eine W eise
Einsicht erlangen. Nachdem aber Reiber Dez abends
abgereı WAar, wurden nächsten Tage sogleich die $ Geschäftstverhandlungen“ eröffnet.

„Man versammelte diesem KEinde“, berichtet Hofrat
Hubert ij „Irüh Uhr das gesammte onvent In einem Kloster-
saale, durch eıiınen zweckmäßigen Vorhalt dıe bereıts locker
gewordenen Bande der KEıintracht un Unterwürhngkeit herzu-
stellen und die gesammten Stiftsangehörigen unter der Ver-
bindlichkeit eines wirkliehen Kıdes verpflichten, daß 81e das
gesammte Klostereigenthum ohne Unterschied getreu und auf-
richtig bei eigener Verantwortlichkeit und strenger Ahndung
anzeigen werden.

Nachdem dieser Vortrag und die angezeigten Verpflichtungen
bereitwillig angenommen wurden, verfaßte an ßhigrüber das
beıliegende Protokoll, dessen ejigenhändige Unterzeichnung
Fıidesstatft gefordert und geleistet wurde.“ Dieses Protokoll hat
folgenden W orilaut

Actum Holzen, den Dez. 18092
Durch mich en furstlıch
Digmating. Hofrath er

Nachdem Se Hochfürstl. Durchiaucht der regıerende Fürat
AÄAnton Aloys Hohenzollern-Sigmaringen das adeliche Frauen-
stift Zu St Johann 1M Olz für die Entschädigung des erlıttenen
Verlustes VO den hohen vermittelnden Mächten un: durch den
feierlich aufgenommenen Rezeß der Keichsfriedensdeputation e..

Janget haben un nachdem Se Hochfürstl. Durchlaucht bereıts
ıIn den wirklichen Besıtz dieses Stiftes und seliner Besiıtzungen e1In-
gewlesen sınd, hat der Außenverzeichnete In Geifolge der ıhm
gnädigst vertrauten Aufträge und Vollmachten In einem Kloster-
saale das gesammte Konvent der Frauen und Schwestern Ver-
sammlet und denselben folgendes eröffnet :

Se Hochftürstl. Durchlaucht SCyYECN weıt entfernt, 1ın die
klösterliche Ordnung, uhe und Eintracht ırgend eıne Abänderungeinzuführen, ındem diese nach den Beschlüssen der Keichsfriedens-
deputatıon eINZIS und VOrZUgylich von dem bischöflichen Ordinarigteabhängen müße.

IL Bericht vom Dez 1 802.
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Hs SCY vielmehr Sr Durchlaucht angelegenster Wunsch und
gnädigster Wiılle, daß dıe klösterlichen Andachtsübungen —-

unterbrochen {ortgesetzt, die Ordensvorschriften ach der KRegel
des hl Ordensstifters fortwährend befolget und somıt der VOL-

mahlıge (+ehorsam und die. statutenmäßige Unterwürfigkeit
die gynNädıge HFrau -‚Abtissın un die vorgesetzte hochwürdige Priorm
umsomehr erhalten werden, weiıl hıevon dıe Ruhe und Eintracht
auch dıe allgemeıne Zufriedenheıit wesentlich abhange.

Sollte indessen die eıne oder andere der Stiftsirauen und
Schwestern nunmehr oder 1n der Wolge eıner gerechten und
gegründeten Beschwerde sıch veranlaßt glauben, etehe jeder
derselben unbenommen, ın einer anständigen und bescheidenen
Vorstellung ıhre Beschwerden und Wünsche unmiıttelbar Sr. Hoch-
fürstl. Durechlaucht ehrerbietigst anzuzeıgen. Höchstwelche jedoch
ach ihrer Gerechtigkeıit un Weisheıit eın anderes Mittel finden
würden, als diese angebrachte Beschwerde welterer Unter:-
suchung und KErledigung dem bischöflichen Ordinarıate anheım

gyeben.
Kıs SCY übrıgens ST Hochfürstl. Durchlaucht angelegenster

W unsch, den allerdings harten Wechsel der gegenwärtigen Schick-
sale soviel In ihren Kräften lıege, auf eiıne dienliche W eıise
erleichtern.

Da dıe Reichsdeputationsbeschlüsse ber d1 künftige Unter-
haltung geschlossener Frauenstifter keine nähern Bestimmungen
verfügen un: da dem Stifte se]lne Sustentationsbedürfnisse zunächst
bekannt SCYM müssen, SO hatten Se Hochfürstl. _ Durchlaucht
Höchstihrer nıedergesetzten Kommıissıon huldreichst beauftraget,
zunächst von dem Stifte selbst dienliche Sustentationsvorschläge
einzunehmen, wobeı mMan jedoch derer baldıgyen und freund-
schaftlichen Krreichung einer anständıgen Mäßigung sich versehe.

Indessen Sr. Hochfürstl. Durchlaucht mM1% der Ver-
bindlichkeit der lebenslänglichen Sustentation auch alle und jede
Gattungen des Aktivvermögens A einem wahren Eıgenthume des
Hochfürstl. Hauses zugefallen.en daher zunächst die ynNädige FrauIn dessen Gefolge wurd
Abtissin und die bisherigen Amtsfrauen unfier der Verbindliehkeıt
e1Ines wirklich abgelegten Eıdes un bey ejgener Verantwortlich-
eıt aufgefordert, AS gesammte Aktıv- un Passıv- Vermögen
des Klosters, s 'bestehe solches Geldern, Kostbarkeıiten, Gerät-
schaften, häuslicher FEinrichtung oder W as immer für einem Kıgen-
thum, getreu, ohne den mındesten Rückhalt, anzuzelgen, hiebeı
alle un jede Kontrakte, Veräußerungen und eingegangenen
Verpflichtungen aufrichtig /AH offenbaren.

Auf yleiche Weise würden alle Konventfrauen un Schwestern:
hıemiıt ausdrücklich verpflichtet, ihr eingebrachtes un dem Stifte
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bereıts eingehändigtes Vermögen, inr noch aussteh‚endes‚ entweder
bereıts zugefallenes oder och guthabendes KErb-Vermögen, endlich
die ZıU ıhrem jährlichen (+enußbe ELWa angewlesenen (+elder be1ı
eligener Dafürhaftung, ohne die mındeste Geheimhaltung ANZU-

zeigen, indem sich ZU den wiederholt geäußerten Gesinnungen
vertraue, daß S1e mıt der schuldıgen Offenheit sich benehmen
und VON selbst den wıidrıgen Kolgen zuvorkommen werden,
welche be1 einer nicht verhofften Entdeckung auf dıe betreffenden
Indıyıduen zurückfallen müßten.

Was ndlıich die Person des Herrn Beichtigers betreffe,
stehe 11Nanl 1mM Begrıiffe, emselben eıne anständıge UÜbereinkunft

anzubleten ; falls die Annahme derselben nıcht erfolgen sollte,
würden Sse Hochfürstl!. Durchlaucht gene1gt SCYy M, solche Vor-
kehrungen gynädigst beschließen, welche den gerechten ünschen
des Stiftes und der Erreichung e]ıner allgemeınen Zufriedenheit
vollkommen ANSCHMESSCH

Daß 0808 vorstehende Erklärungen dem gesamm(ten Konvente
gehörig eröffnet un deren pünktliche Befolgung YEWISSEN -
haft - verheißen worden, haben die ynädıge HFrau Abtissın, die
Hochwürdige Frau Priorin und gesamm(tes Konvent der Krauen
und Schwestern durch eıgene Unterschrift bestätiget.“

(Folgen die Unterschriften.)
Nach diesem kte wurde 1n der Abtel, bei den Amtsfrauen

nd dem Amte der assensturz VOTFSCNOÖMILEN, wobel sıch e1ne
Barschait VO ungefähr erga uch begann man miıt
der Messung des vorhandenen, ziemlich hbedeutenden Früchte-
vorrates Herner wurde der Abtıiıssın das Verzeichnıis des Passıv-
kapitalstandes abwefordert, aut welchem siıch die eigentliche
Schuldenlast auf bezifferte. Das dem OSstier gehörıge
Haus ın Augsburg ar mit  einer Hypothek 1m Betrage VO
4500 belastet. waren. teıls igentum der Fraueq‚teils Stiftungs- und Kirchenvermögen.

Bezüglich des künftigen Unterhaltes des Konventes schloß
Hofrat Huber einen Vertrag ab, zufolge dessen an jährlichen
Pensionen auf Lebensdauer bewilliet wurden !

Der Abtissın
der Priorin 300

(00 fIl. und Klafter Holz,10 '}
10 SOWIEez}  . —_ Stiftsirau 250 77

jeder Schwester. 200 79

Denjenigen Erauen und Schwestern, WEIche S  on iıhren HFa-
mılıen Jährlich Zainsen oder angewl1esene (selder bezogen, blıeb
der fernere (+enuß diıeser Bezüge zugesichert unter der Bedingung,
„daß nach erfolgendem Ableben der Nutznießerin das Hauptgut

Se Hochfürstl. Durchl. auf dieselbe Weise übergehe
WI1e solqhes vormahls a das Stift angefallen wäre.“
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Auf xleiche W eise wurden für das fürstliche Haus die den
Stiftsangehörigen noch zufallenden Erbschaften und Vermächt-

beansprucht weshalb dıe FKrauen und Schwestern „ihre
besonderen Familienverhältnisse und Ansprüche getreu vorzulegen“
un die „die Ansprüche begründenden Urkunden abzugeben“
hatten Bei Todesfällen erbten dıe überlebenden Frauen un
Schwestern die der jeweligen Verstoerbenen angehörige e1b
wäsche, ((Gebetbücher und f{fromme Andenken, während alles
Ubrige dem Hürsten zufiel

Als beständige Wohnung verblieb en Klosterfrauen das
Suommer- und inter-Konvent den beiden Flügeln des Kloster-
gebäudes. Dazu das Prälatenzımmer, das rofte Zimmer u das
kleine Tatfelzımmer Gastgebäude samtı der Möblierung un
den erforderlichen Vorräten Al Weıißzeug un Betten. Die abte]l-
liche Wohnung miıt der gesamten Einrichtung, dem Sılberzeug
und Geschmeıide wurde der Abtissin A lebenslänglıcher Be
NnÜützung überlassen. Nur verfertigte INa über alles C111} ZCNAUES
Inventar ıe für die Bedürfnisse des Stiftes nıcht mehı benötigte
Hauseinrichtung mußte dem Kommissär „eingeantwortet“ werden
Der onvent mußte sich auch verpflichten „alle Ausbesserungen
und Baulichkeiten dem Klostergebäude, welche nıcht unfer
dıe kostbaren Keparationen gehören un die Erhaltung des Daches
un Faches betreffen, auf CISCENC Kosten bestreiten un hıebey
jede nachthellige Verzögerung sorgTältig vermeiden. Die Kr-
haltung VO  - ach un: WFach, die Vornahme beträchtlicher Re
paraturenund die kostspielige Unterhaltung des Wasserwerkes
übernahm die ecue Herrschaft.

An Vergünstigungen wurden dem Konvente ferners gewährt
Die Benützung nd der Betrieb der Apotheke.
Die freie Benützung des innerhalb der Ringmauern be

findlichen Konventgartens und „hinreichenden Krautstückes. W4

Die Haltung VO  8 167 Kühen, WOZU e1iINe entsprechende
Wiıesenfläche überlassen und dıe Kıinschaffung des Heu un Ohmd
durch die herrschaftlichen Frohnen zugesichert wurde. Der Konvent
durfte auch dem vorhandenen Viehbestande die Kühe selbst
auswählen.

Die Beibehaltung des erforderlichen Fischbestandes, damıiıt
ZUTF leichtern Haltung der satzungsmäßigen Fasttäge jedes be

konnte.
nötigte Pfund Fische für kr nach W16 abgegeben werden

Die Verabfolgung der notwendigen und anderen
Früchte ” gegen jedesmahl ertheilenden Schein“ AUSs den
herrschaftlichen Kästen, „Jedoch nıcht anderst, als en den
laufenden Schrannenpreis.“
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Dıe Überlassung des vorhandenen Geflügels freiem
Kıgentume und dıe Abgabe der ZUr Hütterung erforderlichen
„schwachen Früchte“ Entrichtung des laufenden Preises.

egen die Gewährung dieser Vergünstigungen verpflichteten
siıch aber saämtliche Stiftsangehörigen, „alles vorhandene, nıcht
besonders ausgedungene KEıgenthum ohne Unterschied, alle Ver
mögensgegenstände, welcher Art, auch alle und jede och 4US-

stehende (Aefälle und Nutzungen, wıe selbe Nahmen haben mögen,
das Hochfürstl. Haus getireu und ohne alle Gefährde anzuzeıigen

un eigenthümlich übergeben.“
ber die Verhandlungen WESCH der Pensionierung te1lt

Huber mıt, daß die Hrau A btissın teils VO ihrer Familıe, tejls
vonxn der sehr gewandten Priorin SCHAauU ber dıe deputations-
schlußmäßige Sustentation unterrichtet WÄäar,. Is 114AO daher dıe
Hrau Prıiorin sıcht! ı1ch ZU) einer Re1ise nach Augsburg VeI-

anlalßt hatte, wurde dıe angezeıigte Pension . einem Ahbend
gleich vertragmäßig unterhandelet. Daher geschah aber., das Man
der Hrau Priorin eıne eLWwAas größere Pension bewilligen mußte,

Protestationen des Konventes 7U beseitigen und ihr Interesse
mıt dem diesseitigen Z U verbinden.“

Die Frauen hatten sich och weitere Vergünstigungen er-

beten, nämlich: „Daß
dem Konvente eine jJährlıche, unentgeldlıche Abgabe VOI

Kymer W eißbier, den Kymer S3 Maß  7 dann
b) den ältesten viıer Schwestern jeder eıne jährliche Beılage

VO  — zugestanden werde, In welche; nach dem Absterben
der e1inen. jedesmahl die nächstälteste Schwester eintreten dürte.“

Die Berücksichtigung dieser Bıtte _ wurde jedoch V OL selıten
des Kommissärs bıs „auf diıe nähere Erhebung der Einkünfite ınd
autf einzuholende gynädigste Befehle ausgesetzt.“ Kır ZOS dabeı in
Krwägung, „daß eine solche Erschwerung bel einem wen1ig be
eutenden Bittgesuche andere Forderungen, deren die weibliche
Einbildungskraft viele erzeuget, zurückhalten werde.“ Äofrat
Huber suchte überhaupt die mıiıt em NeCUuUeEN Besıtze verbundenen
{I,asten möglichst herabzumiındern. Er richtete se1In Augeumerk
daher auch auf den etwaiıgen Austritt VO  a Klosterirauen, worüber
berichtete Für die Pensionierung der Austretenden ist bisher keine
Bestimmung ausgemittelt. Bereıts hat sıch dıie Frau Anastasıa
Höldrıe AIn e1In feurıges, braunes e1b, dem Austritte ent-
schlossen; wofür die Ordinariats-Bewilligung ohne Schwierigkeıt
711 erlangen ıst. Wahrscheinlich werden diesem Beispiele och
e1n pAar Junge (+emüther folgen und da dergleichen Entschlüsse
as Kameralinteresse begünstigen, dürfte vielleicht mit Vor-
behalt des Hochfürstlichen Erbrechtes der austretenden Frau
ıne jJährliche Pensıon von 220 fl.. der austretenden Schwester
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eine Jährliche Beihülfe VO  > 120 verwilliget werden.“ Mıt diesen
Vorschlägen Wr die sigmarıngische hKeg]ıerung einverstanden,
indem S1e äußerte: NDer Austritt der Nonnen In dıe weıte Welt
Ist, kameralistisch betrachtet, ohne Anstand begünstigen und
WenNnNn sich elne Frau miıt D() un eINe Schwester m1t 120 IL
egnügen wollte, könnte auch noch auf das Erbrecht seren1ssımı!
Verzicht geleistet werden, welches ohnehın bey ausgetreitenen
Nonnen nıcht ergiebig und jedesmahl sehr schwierıg ausfallen
wird.“ W egen der erforderlichen Kınwilligung des bischöflichen
Ordinariates hegte INa jedoch das Bedenken, daß dieselbe „ VEI-
muthlıch nıcht Sar ZU leicht bewirken SCVE , 65 ıre dann;,
daß Churbayern 7, gleicher eıt ähnliche Ansinnen stellte.“
Einfacher Jag dıie Sache wegen der beiden vorhandenen Novizınnen,
die nıcht mehr ZUTLTF Gelübdeablegung zugelassen wurden. Huber
berief dieselben alleın 1n eın elgenes Zimmer Zzu elner Unterredung,
zufolge der S16 alsbald . erklärten, „daß sıe den Austritt AUS dem
Kloster eiınem iımmerwährenden Krankendienste vorziehen.“ Die
eine dieser Novizınnen, Baptısta KRınderlin. Wr dıe Tochter
elINnes reichen Bauern Bühl be] Ottobeuren. Deren Kiltern.
wurden 10808  — aufgefordert, nach Holzen kommen und ıhre
Tochter abzuholen, „damit S1e nıcht e1N unglückliches Upfer ihrer
TOoMMen Unerfahrenheit werde.“ Die andere, o 1 *1 &A

D, WL die uneheliche Tochter e1nes Hirten-
weıbes AUS Kırchheim, hatte jedoch eine gute Bildung, War InS-
besonders eıne treifliche Sängerin, spielte Klavier und kannte dıe
feineren weiblichen Arbeiten. Da das unglückliche Geschöpfdurch den Austritt AaUuS dem Kloster den Bettelstabh versetzt,
vielleicht auch der nledrigsten Verführung Preis gegeben würde“,empfahl Huber das Mädchen der „hochfürstlichen Gnade“,damıit In Sigmaringen auf ırgend eiıne Art entweder 1n den
herrschaftlıchen Dienst aufgenommen oder ihr ost und Wohnung
gereichet, welches zumahl der SONS nothwendigen Pensions-
abreichung nıcht gyleich käme.“ Die fürstliche Reglerung meıinte
Z dieser Angelegenheit: „Wenn Inan der Novizinnen auf eine
gyufte Art los werden kann, ist es für dıe Finanzen sehr VOTI-

theilhaft. Die, Reichs-Deputations-Schlüsse gewähren den Novizen
(also auch den Novızınnen) eıne dreijährige Pension, welches
immer noch besser, als die [0201 der Frauen Abtissin anfänglichbeabsichtigte Kinkleidung und Profeß 1St, die INa diesseits für
Xanz und gar nıcht zulässıg, sondern dem (+eiste der Zieit Sanz
entgegengesetzt findet.“

Dem Beichtvater des Klosters, Gregor Hilber, Kapitulardes Reichsstiftes Ottobeuren, wurde vorerst keine Pension
geWlesen, sondern die Krklärung abverlangt, ob ıhm der Anuf:-
enthalt In Holzen von seiten seines Stiftes ncceh Jänger‘ gyestaltet
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und welche Sustentationssumme ihm VO  w letzterem verabreicht
werde. Da der Beichtvater sıch zugleich weigerte, die Kaplanel

übernehmen, mußte der Kaplan beibehalten werden, welcher
bisher VO Kloster 59 nebst frejer ost und Wohnung be-

hatte.
Mıt dem Wechsel des Besıtzes erlitt die bisherige Ver

waltung eine völlige Anderung.
Das Kloster hatte a Grundbesitz :

139 Jauchert Acker,
158 Tagwerk Wiıesen,

2086 Jauchert Waldungen.
Die Jauchert und das Tagwerk Zı U e Augsburger

Maß gerechnet.
ID konomie betrieb das Kloster In eıgener Kegie; WwoDbel,

w1€e der Kommissär bemerkt, „die Krauen Sar nıchts ınd die
Huber machte DU folBaumeister sehr 1e1 haben.“

gende Vorschläge
Zu herrschaftlichen /wecke werden vorbehalten Die

gesamten Stiftsgebäude,. das Kastenhaus, die Wohnung des
Beichtigers und de Kaplans, auch einıge Schöpfe und eıne Stallung.

In den Pacht werden gegeben: Das Bräuhaus mıt Mastung,
Bäckerei und dem Biersehank und mıt Beifügung eINes Hofes
ON wen1ıgstens 18 Jauchert Ackerfeld und Tagwerk W ıesen.

Als leibfällige (GGJüter mıt Laudemial-, Gült- un Grund-ziınsbarkeıt werden verkauft:
a) Die Mühle, ZU welcher e1N Bauerngut ON Jauchert

Ackerfeldes und Tagwerk Wiıesen beigefügt wird.
eın starker Hof oder ZWel Höfe, welche AUS den übrigen

Klostergütern gebildet werden.
C) dıe Schmiede, ‚welcher ungefähr Jauchert Acker und113 Wiıesmad Wiesen beigegeben werden.

Alle SONS übrıgen, öden und ungebauten Plätze oder
liegende Acker werden an dıe Söldner ın Hahnenweiler als leib-fällige (xüter verkauft.

Weıters schlug der Kommissär vor, daß S al'le nicht AaNn-
zubringenden Gebäude eingerıssen und dıe Mater1alien verkauft
werden“ sollen. „Schiff und Geschirr und die nıcht mehr
erforderliche Mobiliarschatft, SOW1e der entbehrliche Früchte-
vorrath nd der Viehstand wären sogleich ın öffentlichem AUT-
striche veräußern.“ WEl alte Stiftungswägen wuraen von dem
Konvente seınem Sstfaats- und Hausgebrauche erbeten ; „ZWEelandere dagegen könnten“, meınt der Kommissär, „SCcSEN den
W erth ihres sechweren Beschläges verkauft und eine ganz neueHalbchaise, welche Sanz ordentlich aussieht, ach Sigmaringen
mıtgenommen werden, WENN sich hier keine Käuter Kinden.“— 297 —  und welche Su‘stentätionssuinme ihm von letzterem verabreicht  werde. Da der Beichtvater sich zugleich weigerte, die Kaplanei  zu übernehmen, so mußte der Kaplan beibehalten werden, welcher  bisher vom Kloster 52 fl. nebst freier Kost und Wohnung be-  zogen hatte.  «  Mit dem Wechsel des Besitzes erlitt die bisherige Ver-  waltung eine völlige Anderung.  Das Kloster hatte an Grundbesitz :  132 Jauchert Acker,  188 Tagwerk Wiesen,  2086 Jauchert Waldungen.  Die Jauchert und das Tagwerk zu je 36.000 [7]‘ Augsburger  Maß gerechnet.  Die  konomie betrieb das Kloster in eigener Regie, wobei,  wie der Kommissär bemerkt, „die Frauen gar nichts und die  Huber machte nun fol-  Baumeister sehr viel gewonnen haben.“  gende Vorschläge:  1. Zu herrschaftlichen Zwecke werden vorbehalten: Die  gesamten Stiftsgebäude, das Kastenhaus,  die Wohnung des  s  Beichtigers und des Kaplans, auch einige Schöpfe und eine Stallung.  2. In den Pacht werden gegeben: Das Bräuhaus mit Mastung,  Bäckerei und dem Bierschank und mit Beifügung eines Hofes  von wenigstens 18 Jauchert Ackerfeld und 24 Tagwerk Wiesen.  3. Als leibfällige Güter mit Laudemial-, Gült- und Grund-  zinsbarkeit werden verkauft:  a) Die Mühle, zu welcher ein Bauerngut von 15 Jauchert  Ackerfeldes und 5 Tagwerk Wiesen beigefügt wird.  b) ein starker Hof oder zwei Höfe, welche aus den übrigen  Klostergütern gebildet werden.  c) die Schmiede, ‚welcher ungefähr 3 Jauchert Acker und  \  12 Wiesmad Wiesen beigegeben werden.  4 Alle sonst übrigen, öden und ungebauten Plätze oder  liegende Acker werden an die Söldner in Ha  x  hnenweiler als lei b-  fällige Güter verkauft.  Weiters schlug  der Kommissär vor, daß „al'le niéht an-  zubringenden Gebäude eingerissen und die Materialien verkauft  werden“ sollen. „Schiff und Geschirr und die ganze nicht mehr  erforderliche Mobiliarschaft, sowie der entbehrliche  Früchte-  vorrath und der Viehstand wären sogleich in öffentlichem Auf-  :é  striche zu veräußern.“ Zwei alte Stiftungswägen wurden von dem  Konvente zu seinem Staats- und Hausgebrauche erbeten; „zwei  andere dagegen könnten“, meint der Kommissär, „gegen den  Werth ihres schweren Beschläges verkauft und eine ganz neue  Halbchaise, welche ganz ordentlich aussieht, nach Sigmaringen  mitgenommen W6rd‘efl,l wenn sich hier keine Käufer l—fin<yie_pj—f‘  \  An\
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({roßes (3efallen fand der Kommıissär der landschaftlichen

Umgebung des Klosters. „Unmöglich ann 1Ch4> berichtet Huher
Dez dem Fürsten, „  16 reizende Lage des Stiftgebäudes

schildern, das eine treffliche Aussıcht bıs über Raın und T'hler-
haupten beherrscht. Vorzüglich ist dem Abhange des Berges

die Augsburger Landstraße e1nNn Birkenwäldcechen angelegt,
20082 welchem sich eine Gegend öffnet, die unfier jeder Beschreibung
verliehren müßte. Schon sind für die allerdings bessere ökono-
mische Benutzung des Platzes verschiedene Vorschläge eingegyangen;
ich habe S1e aber zurückgewlesen, bıs Kuer Hochfürstl. Durch-
laucht darüber selbst estimmen.“ Huber fügte dann noch hinzu:
„Die Frauen des Stiftes scheinen alle ber ıhr Schicksal be-
ruhiget, da sıch die Besorgniß eınes Austausches Baıern unter
ihnen allmählig verliehret. Mehrere Aaus ıhnen haben eıine VOT-

zügliche Krzıehung genossen, daher M1r €eINZIg möglıch wird,
mıt ihnen schon Abends Uhr Zı Tische gehen.“

ährend der fürstliche Kommissär im Begriffe War,
Holzen e1nNe Urdnung schaffen, entstanden Dıifferenzen
mı1ıt der vorderösterreichischen Markgrafschaft Burgau der
Landeshoheitsrechte über die Herrschaft Holzen. Ehe ich die
Schilderung der betreffenden Streitigkeiten gehe, ıll 16 kurz
dıe eigentümlıchen staatsrechtlichen Verhältnisse darlegen, die
hler ıIn Betracht kommen. Ich folge hıerbei ZUI el den Aus-
führungen, welche arüber der Konsulent Wiılıbald von Hirr-
lınger Khingen, der ehemals 1780—89) als Pfleger in Kloster
Holzischen Diensten estan\den hatte, a Okt 1802 dem
Hofrate Huber gab 1)

Der Umstand, laß das Kloster der gelstlichen G(Gerichts
barkeit des Bisechofs VON Augsburg unterstand, verschaffte dem
letztern Sar bald dıe Schutz- un Schirmgerechtigkeit über das
selbe, en  „M1t der Nan 1n der Kolge dıe Territorial:Oberherrlichkeit
verband un das Kloster als eE1N dem Hochstift Augsburg 1N-
korporiertes Mediatstift betrachtete. . Indessen wurden doch die.
fürstlich-augsburgischen Landesverordnungen un (+eneral- Mandate
dem 'loster n1ıe aufgedrungen und geno ın dieser Hinsicht
eine Art von Autonomie 1n allen seinen besitzenden Urtschaften,
Von denen das Hochstift blos die Steuern, mıt Ausnahme des
Dorfes Allmannshofen, bezog, welches dem Ritter-Canton Donau
incorporiert und steuerbar Ist, der sich auch 1m ungestörten Besitzdes Jus collectandı GCu aNNeEeXIS befindet. “ Hirrlinger bekundetferners, daß das Kloster mıit fast allen seınen Besitzungen inner-

1) ber die Streitigkeiten un Landeshoheit un!: Insassenrechte ın der
Markgrafschaft Burgau vgl Steichele, Dr V.) Das Bistum Augsburg,
hıstorisch und statıstısch beschrieben. D, 54 47# woselbst auc. die weıtere.
hier einschlägige Literatur angegeben ist.
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halb der Ma1‘kgrafséhaft Burgau lag Nur ber das orf Druls-
heim wurde die 'Territorial-Hoheit un hohe malefizische Gerichts-
barkeit“ VON der seıt 1749 ZU Bayern gehörigen Reichspflege
W örth angesprochen. Gegen die Anmaßungen der burgauischen
Stellen 4E1 aber das Kloster immer [038] dem Hochstifte Augsburg
be1 dem CHSSECH iNsassıschen AÄusschusse vertretien worden. Jedoch
se1l der Appellationszug, der SONS ordentlıcher W eıse VON dem
klösterlichen Pflegamte dıe Kegierung Dillingen SINS, hın
und wieder, WEenNnn sıch die eine oder andere Partel A, das
burgauische Oberamt nach Günzburg wandte, ÖN dem letztern
angesprochen‘ „Uund selbst durch faktısche Würschritte behauptet”
worden. Auch habe 100528  - e1n paarmal burgaulscherselts dem
Hochstifte Augsburg bei der Wahl einer Abtissin das K astellanats-
Recht streıtig gemacht, welches aber „dıe fürstlıche kegierung
jeweills standhaft behauptet“ hätte

In dem Berichte des Oberamtes Günzburg 2801 das
V.- Landes-Präsidium In Wien und dıie V.- Kegierung und
Kammer 7, Kreiburg VO Dez 18092 wird dagegen nach-
zuwelsen gesucht, daß dıe Ansprüche der fürstlich-augsburgischen
Kegilerung sowohl auf Holzen, WI1e auf andere Insassenklöster
unbegründet se]Jen und das die Landeshoheit über die insässischen
Stifter un Klöster ST Majestät qls Markgrafen VO  —

Burgau zustehe. Das ()beramt weiıst durauf. h1n, „daß ın allen
Urkunden, die hierüber Aufschluß geben können, VON den ältesten
Zeiten her, In dem (+ehorsamsbriefe für den Herzog Ludwig
VOoNn Bayern VOoO Jahre 1457, iın dem (+ehorsamsbriefe für den
Biscechof Sigmund VON Augsburg VO Jahre 14(1, In dem Priv1-
Jegıium _ des’ Kailsers Maxımilian VO Jahre 1492, 111 dem
Feuerstattguldenregister VOIN demselben Jahre, in den Verträgen
mut dem Hochstifte selbst von den Jahren 1563 und 1566, un
endlich 1n den bekannten Interimsmitteln 1n wesentlicher Unter-
sehled zwischen dem fürstlichen Hochstift un dem insässischen
Prälaturen. und Klöstern gemacht und VoONxn dem fürstlichen Hoch-
atifte nıcht der mindeste Anspruch auf dieselben ZUIHN Vorscheine
gebracht worden se1.“ Das Oberamt ührt dann verschiedene
Fälle AaUus der Praxıs A u. > BED „Noch 1m gegenwärtigen Jahrehaben WITr ohne allen Wiıderspruch die Streitigkeit zwischen dem
(7xemeindsschmiede Joseph Dämpde ın dem Holzheimischen Orte
Heretsried nd der dortigen (+emeinde ın Betreff des Schmiedlohns ın N

Instanz entschieden und erst noch den Dl V, M dem ZapfenwirtheHolzheim eiıne jährliche Kecognition on2 das höchste
Aerarıum auferlegt.“ Herners konstatiert das Oberamt: „Das Zolk
und Geleitsrecht, die Forst- und Krıminal-Obrigkeit ist von jeher ındieser Herrschaft ohne alle Wiıderrede von ausgeübt rden.(Schluß tolot ım nächsten Hef\te.)\


